
Citationen der CredLtorem ^

1) Wer an dem vom hochlöbl. Älen Regiment Garde äcsertirten Ptter Fischer von Germerod«
etwas zu fordern hüt, soll seine krLtenüon in Termino den öten Dec. c. c. tiquiäiren, vd!

der krLclulion gewärtigen. Abterode den 20  Okt. I 78 L.
8 H. U\nt das !bst. 3. G. Collmann.

2 ) Dr in der Vrrlassenschafts - Sache des verstorbenen Major von Dcchow vom hrchcho!. 3^ 7'
fütterte«Regiment von Knyphauftn moäc» von Donop, ungewiß ist, vo vre LchLis! - CitatioK

hry n hochlöbl. Rezim. vsn Bose, dem Lös!. von Pozbeckischen uu» Köhl-rrschrii Regim. ii.

[ gleichen dem G:eB.'Dstarll. Plane bekannt gewacht worden, indem sie nicht reproduciert tfi
a'.s werden die bey gedachten Regimentern sich etwa noch befiadende oder damals gestände«
Crcäitores auf Montag den L 3 ten Nov. bestimmten Termin Veravladet, um alsöann zu g! .

wöyniicher Morgen-zeit auf Fürst!. Kriegs- Collezii-lixpeditions.Stube in Person, odr
durch snrcichrnd Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen gebührend und ordnnngt B]
mäsig zu liquidiert, und darauf rechtlicher Erkenntniß, im Ausdleibungefall aber der Abm
sung ohnfeyldar za gewärtigen. Cassel den 13- Okr. 1785. ,

S. H. Kriegs - Collegium aihjer.

g) Nachdem bey Fürstlicher Regierung der hiesige Receyloc uns HrnveiSmann Johann Philh
Wrsker um ein zweyjahriges Ivlorstorium zu Einleitung seiner Activorum und Bezahlung sei
„er katllvorum angehalten, auch bereits verschiedene ein und ausländische Creditores dareil

gehcelet, und wie darauf zu derer übrigen bekannt und unbekannten Gläubiger gleichmD
gen Erklärung lerminum auf den l7ten Dec. mit Aussetzung aller execurionen auf die bii&gt; 9]
her gegen ihn eingeklagte Cbiro^rspbarische Schulden anberaumt haben; als werben alle uni
jede Lreäitores hismil zu folhanem Termin vorgeladen, unter dem Verwarnen, daß in dm
etwa zurückbleibender Ungehorsam dennoch auf derer erscheinerideo Handlungen wegen dr«
Anstands Gesuchs, oder sonst erkannt werden solle. W. R. Marburg den r. Ocrob. &gt; 785.

8ürftt. Hessisch. Regierung daselbst.
4) Nachdem sich von dem Einwohner Johannes Wagehals und dessen Ehefrau zu Volkershay,

Lrümtzachischeu Gerichts im Amte Homberg, so viel Schulden eröffnet haben daß solche de«
abgegebenen Vermögens 8tatum wo nicht zu-übersteigen doch wenigstens zu sdlbrdiren schi!«
neu, und er Communis Debitor denn hierzu um so mehr Vermuthung au Hand giebt, all

er sich mit einem Theil seiner Familie unter dem Vorgeben eiusweiliger Nahrungs Vcrschaj
sung nach Holland begeben hat; als werden alle und jede, so an gedachtem Jodanr.es M .v
gehals und dessen Ehefrauen Schuldforderung habe», oder zu baden vermeynen, hiermit v«i
zwar vor der Hand nur sä erricndum 8t3tuin dergestalt peremtorie citirt, daß sie in dem auf

&gt; den ytes Nsvemdr. fchierskünftig ein für allemahl anberaumten Termin zu Bölckershayu a»!

gewöhnlicher GenÄtsfinde erscheinen, ihre Forderungen ordnimgsmäsig und also behörig lij
quiäiren, oder gewärtigen sollen , daß sie dev diesem Verfahren nicht weiter gekört, sondtti
ferner dem Befinden nach was Rechtens verfügt und erlassen werde. Den 6. Octodr. 1735.

von Volkershayner Gerichtswegen, Crümbach.
3) Alle diejenige, welche an dem Nachlaß derer beym hlödl. Rea. Alt von LoHberg gestanden«

und in America Anno 1779. verstorbenen OfficierS, als: des Capitaiue Steding und vo«

Wurmb, Secoud Lieutenant Müller, Fabndrtch Waldeck, Rathemaun und von Zeuge, Fori
derung und Ansprache zu haben vermeynen, werden hierdurch verabladet, um in dem &lt;tuj
Donnerstag den r $Hr* Decembr. anberaumten Tcrmino zu gewöhnlicher Morgeuszeit a«i 1
Fürst!. Kriegs CoUeßü-llxpeälr - Stube in Person oder durch anreicheud Bevollmächtigte zu er,

scheinen, ihre Forderungen vrdnungßmasig zu liquidiren und darauf rechtlicher Erkeuntniß.
so wie im AuSbleibungsfall der kr^clullon bey diesem Idquidritions-Verfahren vbnfehlbar za

? gewärtige«. Cassel den 39, Septemb, 1785. Lürstl. Hessisch. Kriegs - Collegium dahier.
*)


